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Ministerial-Bekanntmachungen.
(195] I. Die Großherzoglichen Amtsgerichte als Depositalbehörden werden
darauf aufmerksam gemacht, daß nach einer Mittheilung des Reichsjustizamts
Russische Werthpapiere durch jede Art von schriftlichen Vermerken ihre Um-
laufsfähigkeit und Verkäuflichkeit an der Börse verlieren, dergestalt, daß auch
Wiederinkurssetzungsvermerke dem mit einem Außerkurssetzungsvermerke behafteten
Papiere die Umlaufsfähigkeit nicht wieder zu geben vermögen und daß es zwar
in der Regel durch die Vermittelung des Auswärtigen Amts gelungen ist, den
Umtausch der durch darauf gebrachte Vermerke unverkäuflich gewordenen Russi-
schen Werthpapiere in neue Stücke herbeizuführen, dies jedoch nur mit erheb-
lichen Weiterungen und unter Entstehung von Kosten für die Interessenten zu
bewirken war.

Weimar, den 21. Oktober 1885.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement der Justiz.
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